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Ausfertigung 

Geschäftsordnung des Vorstandes der  
Rechtsanwaltskammer für den  
Oberlandesgerichtsbezirk Celle 

(Beschluss des Kammervorstandes vom 22.05.2024) 
 

 
I. Vorstand 
 
§ 1 Pflichten der Vorstandsmitglieder 
 
(1) 1Der Vorstand hat die Belange der 
Kammer zu wahren und zu fördern. 
Hierzu erfüllt er die ihm durch Gesetz, 
insbesondere nach § 73 Abs. 2 BRAO, 
zugewiesenen Aufgaben. 
 
(2) 1Gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 der Ge-
schäftsordnung der Rechtsanwalts-
kammer besteht der Vorstand aus 25 
Mitgliedern. 
 
(3) 1Die Mitglieder des Vorstandes sind 
verpflichtet, die ihnen durch den Präsi-
denten oder durch Beschluss des Vor-
standes übertragenen Geschäfte zu er-
ledigen. 2Bei Streitigkeiten über die Zu-
ständigkeit entscheidet das Präsidium. 
 
(4) 1Hat der Vorstand einzelnen Mitglie-
dern die in § 73 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 BRAO 
bezeichneten Geschäfte im Allgemei-
nen oder auf Zeit übertragen, so wird 
hierdurch die Beauftragung eines ande-
ren Mitglieds für einen bestimmten Fall 
nicht ausgeschlossen.  
 
(5) 1Ist ein Mitglied aus irgendwelchen 
Gründen in der Erledigung des Auftrags 
verhindert, so hat er dies unverzüglich 
dem Präsidenten mitzuteilen. 
 
 
§ 2 Abteilungen des Vorstandes 
 
1Gemäß § 77 BRAO i. V. m. § 10 Abs. 4 
der Geschäftsordnung der Rechtsan-
waltskammer bildet der Vorstand fol- 
 
 

 
gende Abteilungen, denen die nachste-
hend aufgeführten Geschäfte zur selb-
ständigen Führung übertragen werden: 
 
(1)  
Abteilung 1:  
allgemeines Berufsrecht einschließlich 
der wirtschaftlichen Belange und des 
Rechts der Fachanwaltschaften sowie 
die Bezüge zum Anwaltsnotariat 
 
Abteilung 2: 
EDV- und Signaturwesen, Berufs-
rechtsaufsicht in Datenschutz- und 
Geldwäscheangelegenheiten, allge-
meine Datenschutzangelegenheiten, 
Verdachtsanzeigen und Ordnungswid-
rigkeitenverfahren nach dem Geldwä-
schegesetz, Geldwäscheaufsicht und 
die Erstellung der Jahresstatistik gem. § 
51 Abs. 3 und Abs. 9 GwG, Ordnungs-
widrigkeitsverfahren nach § 73 b 
BRAO,  
 
Abteilung 3: 
anwaltliche Werbung einschließlich der 
darauf bezogenen Berufsrechtsaufsicht 
für den gesamten Kammerbezirk 
 
Abteilungen 4a und 4b: 
Anwaltsgebührenrecht; Gutachten ge-
mäß § 14 Abs. 3 RVG; Gutachten ge-
mäß § 73 Abs. 2 Ziffer 8 BRAO mit ge-
bührenrechtlichem Inhalt. Die einzelnen 
Abteilungen 4a und 4b sind im Wechsel 
nach Eingängen zuständig.  

 
Abteilung 5: 
Öffentlichkeitsarbeit. 
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Abteilung 6: 
Berufsrechtsaufsicht für die Mitglieder 
mit Hauptkanzleisitz im Landgerichts-
bezirk Bückeburg. 
 
Abteilungen 7 und 8: 
Berufsrechtsaufsicht für die Mitglieder 
mit Hauptkanzleisitz im Landgerichts-
bezirk Hannover jeweils im Wechsel 
nach Eingängen. 
 
Abteilung 9:  
Berufsrechtsaufsicht für die Mitglieder 
mit Hauptkanzleisitz in den Landge-
richtsbezirken Lüneburg und Stade. 
 
Abteilung 10: 
Berufsrechtsaufsicht für die Mitglieder 
mit Hauptkanzleisitz in den Landge-
richtsbezirken Hildesheim und Verden 
 
Abteilung 11: 
internationale Beziehungen und grenz-
überschreitendes Berufsrecht 
 
Abteilung 12:  
Aufsicht, Entscheidungen und sonstige 
Maßnahmen im Rahmen des BBiG und 
BQFG. 
 
(2) 1Sind Verstöße gegen das GwG      
oder § 261 StGB Gegenstand einer Be-
schwerde oder eines berufsrechtsauf-
sichtlichen Verfahrens, ist die Abteilung 
2 allein zuständig. 2Der Vorsitzende der 
Abteilung 2 ist der Geldwäschebeauf-
tragte. 3Ergeben sich erst im Laufe ei-
nes berufsrechtsaufsichtlichen Verfah-
rens der anderen Berufsrechtsauf-
sichtsabteilungen Anhaltspunkte für 
Verstöße gegen das GwG oder § 261 
StGB, gibt die bis dahin zuständige Be-
rufsrechtsaufsichtsabteilung das Ver-
fahren an die Abteilung 2 ab.  
 
(3) 1Die Vertretungsabteilungen der Be-
rufsrechtsaufsichtsabteilungen sind für 
die Entscheidungen der Einsprüche ge-
gen die Rügebescheide nach § 74 
Abs. 5 S. 2 BRAO und Gegenerklärun-
gen nach § 74 a Abs. 2 S. 3 BRAO zu-
ständig.  
 

(4) 1Bei einem Vorgang der Berufs-
rechtsaufsicht mit gebührenrechtlicher 
Beziehung können die Gebührenabtei-
lungen nach der Reihenfolge der Ein-
gänge beteiligt werden. 
 
(5) 1Die Beratung der Kammermitglie-
der in Fragen der Berufspflichten (§ 73 
Abs. 2 Ziffer 1 BRAO) wird gemäß § 73 
Abs. 4 BRAO den Vorsitzenden der Be-
rufsrechtsabteilungen übertragen. Der 
Vorstand kann auf Antrag einer Berufs-
rechtsabteilung beschließen, dass hier-
von abweichend ein Mitglied des Präsi-
diums die Aufgaben gem. § 73 Abs. 2 
Ziffer 1 BRAO erfüllt; das Einverständ-
nis des Präsidiumsmitglieds ist notwen-
dig. 
 
(6) 1Das Präsidium insgesamt sowie 
einzelne Präsidiumsmitglieder können 
sich im Einzelfall jeder Abteilung ohne 
Stimmrecht anschließen. 
 
(7) 1In berufsrechtlichen Aufsichtsver-
fahren entscheidet die Abteilung durch 
drei ihrer Mitglieder einschließlich des 
Vorsitzenden. Die Geschäftsverteilung 
innerhalb der Abteilung bestimmt der 
Vorsitzende vor Beginn des Geschäfts-
jahres. 
 
(8) 1In der letzten Vorstandssitzung je-
des Kalenderjahres (§ 77 Abs. 3 S. 1 
BRAO) und nach der Vorstandswahl 
sind die Abteilungen neu zu besetzen. 
 
(9) 1Die Abteilungen wählen vor Beginn 
des Geschäftsjahres den Vorsitzenden, 
den Schriftführer und deren Stellvertre-
ter. 
Die Abteilungen werden ermächtigt, 
ihre Sitzungen außerhalb des Sitzes 
der Kammer abzuhalten. 
 
(10) 1Werden bei gleichem Sachverhalt 
von den Beteiligten gegenseitige Be-
schwerden erhoben, so ist die Abteilung 
insgesamt zuständig, die für die zuerst 
eingegangene Beschwerde zuständig 
ist. 2Wechselt die Beschwerdegegnerin 
oder der Beschwerdegegner den Kanz-
leisitz in einen anderen Landgerichtsbe-
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zirk im Bezirk der Rechtsanwaltskam-
mer Celle, bleibt die Abteilung zustän-
dig, bei der die eingegangene Be-
schwerde anhängig geworden ist. 
 
(11) 1Die Berufsrechtsaufsichtsabtei-
lungen sind auch für Zwangsgeldange-
legenheiten nach § 57 BRAO zustän-
dig. 
 
 
§ 3 Vertretung der Abteilungen 
 
(1) 1Die Abteilung 3 als Berufsrechts-
aufsichtsabteilung wird von der Abtei-
lung 7 vertreten. 2Die Mitglieder der Be-
rufsrechtsaufsichtsabteilungen 7 und 8 
vertreten sich wechselseitig. 3Die Abtei-
lung 6 wird von der Abteilung 9 vertre-
ten. 4Die Abteilung 9 wird von der Abtei-
lung 10 und Abteilung 10 wird von der 
Abteilung 6 vertreten. 5Die Abteilung 4a 
wird durch die Abteilung 4b, die Abtei-
lung 4b durch die Abteilung 4a vertre-
ten. 6Abteilung 2 wird durch Abteilung 7 
vertreten. 
 
(2) 1Sollte die zuständige Abteilung 
nicht mehr beschlussfähig sein, erfolgt 
die Vertretung bei Befangenheit, Ur-
laub, Krankheit oder Ruhen der Mit-
gliedschaft nach § 69 Abs. 4 BRAO 
durch das Mitglied der Vertretungsab-
teilung, welches in der gleichen Position 
ist wie das verhinderte Mitglied. 
 
(3) 1Eine Vertretung findet auch statt, 
wenn die Abteilung nicht mehr be-
schlussfähig ist (§ 71 i.V.m. § 77 
BRAO). 
 
(4) Wenn die Vertretungsabteilung 
ebenfalls nicht beschlussfähig ist (§ 3 
Abs. 3), entscheidet der Gesamtvor-
stand. 
 
(5) 1Richtet sich ein Berufsrechtsauf-
sichtverfahren gegen ein Mitglied der  
zuständigen Abteilung, so ist die Abtei-
lung als Ganze unzuständig. 2An ihrer 
Stelle ist die Vertretungsabteilung zu-
ständig. 3Dies gilt nicht für Abteilung 2, 
soweit dies die Prüfung nach dem Geld-
wäschegesetz betrifft. 

§ 4 Kompetenzkonflikt zwischen den 
Abteilungen 
 
(1) 1Bei negativem Kompetenzkonflikt 
oder fehlender Zuständigkeit entschei-
det das Präsidium, welche Abteilung in 
der Sache zuständig wird. 
 
(2) 1Bei positivem Kompetenzkonflikt 
sind alle kompetenzbeanspruchenden 
Abteilungen zu beteiligen.  
 
 
§ 5 Sitzungen, Umlaufverfahren 
 
(1) 1Der Präsident beruft die Sitzungen 
des Vorstandes ein (§ 70 Abs. 1 
BRAO).  
 
(2) 1Die Sitzungen der Abteilungen kön-
nen an jedem Ort des Kammerbezirks 
stattfinden.  
 
(3) 1Die Sitzungen des Vorstandes sol-
len mindestens einmal im Quartal statt-
finden.  
 
(4) 1Die Beschlüsse des Vorstandes 
und seiner Abteilungen werden in Sit-
zungen oder im Umlaufverfahren ge-
fasst. 2Über die Art der Beschlussfas-
sung entscheidet der Präsident oder 
der jeweilige Abteilungsvorsitzende.  
 
(5) 1Die Entscheidungen der Abteilun-
gen werden vom Abteilungsvorsitzen-
den oder seinem Stellvertreter unter-
schrieben. 2In den Bescheiden sind die 
mitwirkenden Abteilungsmitglieder zu 
nennen, zunächst der Berichterstatter, 
das weitere Abteilungsmitglied und zu-
letzt der Abteilungsvorsitzende bzw. 
sein Stellvertreter.  
 
(6) 1Bei Entscheidungen im Umlaufver-
fahren haben die Abteilungsmitglieder 
den Zeitpunkt der Bearbeitungen durch 
ihre Unterschrift zu vermerken.  
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(7) 1Jedes Mitglied der Abteilungen 
kann verlangen, dass die Angelegen-
heit dem Gesamtvorstand zur Be-
schlussfassung vorgelegt wird. 2In die-
sem Fall hat der Gesamtvorstand zu 
entscheiden (§ 77 Abs. 6 BRAO).  
 
(8) 1Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend ist (§ 71 BRAO). Be-
schlüsse des Vorstandes können auch 
ohne Zusammenkunft gefasst werden, 
wenn kein Vorstandsmitglied wider-
spricht und sich mindestens die Hälfte 
der Vorstandsmitglieder an der Abstim-
mung beteiligt. Abstimmungen sind 
schriftlich durchzuführen (§ 72 Abs. 4 
BRAO). 
 
(9) 1Die Beschlüsse des Vorstandes 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst (§ 72 Abs. 1 S. 1 BRAO).  
 
(10) 1Die Mitglieder des Vorstandes 
sind zur Teilnahme an den Sitzungen 
verpflichtet, es sei denn, dass triftige 
Gründe für das Fernbleiben rechtzeitig 
vor der Sitzung mitgeteilt werden. 
 
(11) 1Die Sitzungen des Vorstandes 
sind nicht öffentlich. 2Über die Zulas-
sung von Kammermitgliedern oder 
sonstigen Personen entscheidet der 
Vorstand. 
 
(12) 1Über die Beschlüsse des Vorstan-
des und über die Ergebnisse von Wah-
len ist ein Protokoll aufzunehmen, das 
von dem Vorsitzenden und dem Schrift-
führer zu unterzeichnen ist (§ 72 Abs. 3 
BRAO).  
 
 
§ 6 Siegel 
 
1Der Vorstand führt ein Siegel mit der 
Umschrift „Rechtsanwaltskammer 
Celle“ und dem Symbol des Dienstsie-
gels der Justizbehörden des Landes 
Niedersachsen. 
 
 
 
 

II. Präsidium 
 
§ 7 Zusammensetzung des Präsidi-
ums 
1Das Präsidium des Vorstandes der 
Rechtsanwaltskammer besteht aus fünf 
Mitgliedern: dem Präsidenten, dem 
1. Vizepräsidenten und drei weiteren 
Vizepräsidenten, von denen einer das 
Amt des Schriftführers und einer das 
Amt des Schatzmeisters ausübt. 
 
 
§ 8 Wahl des Präsidiums 
 
(1) 1Der Vorstand wählt aus seiner Mitte 
das Präsidium.  
 
(2) 1Der Präsident übernimmt bei den 
Wahlen der Präsidiumsmitglieder die 
Wahlleitung. 2Für die Wahl des Präsi-
denten übernimmt das nach Lebensjah-
ren älteste anwesende Vorstandsmit-
glied als Wahlleiter den Vorsitz. 3Der 
Wahlleiter bestimmt für die Wahlen 
zwei Stimmenzähler. 
 
(3) 1Die Wahl der Mitglieder des Präsi-
diums erfolgt in geheimer Abstimmung 
getrennt nach den einzelnen Positionen 
gemäß § 7. 2Die Stimmzettel müssen 
die Namen aller Vorstandsmitglieder 
sowie ein Ankreuzfeld für Enthaltungen 
aufweisen. 3Sofern ein Vorstandsmit-
glied in einem Wahlgang bereits in das 
Präsidium gewählt wurde, muss dessen 
Name auf dem Stimmzettel der nachfol-
genden Wahlgänge gestrichen werden.  
 
(4) 1Gewählt ist das Vorstandsmitglied, 
das bei dem jeweiligen Wahlgang die 
einfache Stimmenmehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen auf sich ver-
eint. 2Sie ist erreicht bei der Hälfte der 
Stimmen zuzüglich mindestens einer 
Stimme der insgesamt abgegebenen 
gültigen Stimmen. 3Bei der Ermittlung  
der Zahl der abgegebenen gültigen 
Stimmen zählen Stimmenthaltungen 
mit. 4Erreicht in dem jeweiligen Wahl-
gang kein Vorstandsmitglied die in Satz 
1 genannte einfache Stimmenmehrheit, 
werden bis zu zwei weitere Wahlgänge 
durchgeführt, in denen ebenfalls jeweils 
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die einfache Stimmenmehrheit erforder-
lich ist. 5Erreicht auch im dritten Wahl-
gang kein Vorstandsmitglied die einfa-
che Stimmenmehrheit, findet eine 
Stichwahl zwischen den beiden Vor-
standsmitgliedern mit den meisten gül-
tigen Stimmen statt. 6Bei Stimmen-
gleichheit in der Stichwahl entscheidet 
das vom Wahlleiter zu ziehende Los. 
 
(5) 1Ungültige Stimmen werden nicht 
gezählt. 2Nicht ausgefüllte und nicht 
ordnungsgemäß ausgefüllte Stimmzet-
tel stellen ungültige Stimmen dar. 3Über 
die Gültigkeit und Ungültigkeit entschei-
den endgültig der Wahlleiter und die 
beiden Stimmenzähler nach Stimmen-
mehrheit. 4Das Wahlergebnis wird vom 
Wahlleiter festgestellt.  
 
(6) 1Die Stimmzettel sind zwei Jahre in 
der Geschäftsstelle aufzubewahren. 
 
(7) 1Der Vorstand kann ein anderes 
Wahlverfahren beschließen. 2Der Be-
schluss bedarf der Einstimmigkeit der 
Anwesenden. 
 
 
§ 9 Zuständigkeit des Präsidiums 
 
1Dem Präsidium werden gemäß § 79 I 
BRAO folgende Geschäfte übertragen:  
 

1. die Entscheidung in Personalan-
gelegenheiten der Kammermit-
glieder, 
 

2. die Entscheidung in Zulassungs- 
und Widerrufsangelegenheiten 
der Kammermitglieder, 
 

3. die Verleihung von Fachanwalts-
bezeichnungen, deren Widerruf 
und Rücknahme, 
 

4. die Bestellung der Mitglieder der 
Fachgebietsausschüsse und die 
Einrichtung gemeinsamer Aus-
schüsse mit anderen Rechtsan-
waltskammern,  

soweit diese Aufgaben nicht dem Präsi-
denten gemäß § 10 übertragen worden 
sind,  

5. sämtliche Angelegenheiten der 
Geschäftsstelle einschließlich 
Abschluss, Änderung und Been-
digung der Mitarbeiterverträge;  
 
der Abschluss und die Beendi-
gung der Anstellungsverträge 
mit den Geschäftsführern und 
Hauptgeschäftsführern sowie 
deren Bestellung und Abberu-
fung obliegen dem Vorstand; 
 

6. die Erledigung von Angelegen-
heiten, die zur Zuständigkeit des 
Vorstandes gehören, wenn des-
sen Entscheidung wegen der Eil-
bedürftigkeit nicht rechtzeitig 
herbeigeführt werden kann. 

 
 
III. Präsident 
 
§ 10 Zuständigkeit des Präsidenten 
 
1Dem Präsidenten werden gemäß § 80 
Abs. 4 BRAO folgende Geschäfte über-
tragen:  
 

1. die Umsetzung der Beschlüsse 
des Präsidiums nach § 9, 
 

2. die Androhung des Zwangsgel-
des gemäß § 57 Abs. 2 BRAO, 
 
 

3. die Erledigung von Angelegen-
heiten, die zur Zuständigkeit von 
Vorstand oder Präsidium gehö-
ren, wenn deren Entscheidun-
gen nicht rechtzeitig herbeige-
führt werden können. 

 
§ 11 Vertretung des Präsidenten 
 
(1) 1Im Fall der Verhinderung des Präsi-
denten wird er durch ein Mitglied des 
Präsidiums unabhängig vom Dienstal-
ter vertreten.  
 
(2) 1Sind sämtliche Präsidiumsmitglie-
der verhindert, so wird der Präsident 
durch das an Lebensjahren älteste er-
reichbare Mitglied des Vorstandes ver-
treten.  
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(3) 1Die Vizepräsidenten vertreten sich 
gegenseitig.  
 
 
IV. Eilangelegenheiten 
 

§ 12 Nachträgliche Genehmigung 
 
1In Eilangelegenheiten ist für die gemäß 
§ 9 Ziffer 5 bzw. § 10 Ziffer 3 vom Prä-
sidium bzw. Präsidenten getroffene 
Entscheidung die Billigung des eigent-
lich zuständigen Gremiums nachträg-
lich unverzüglich einzuholen.  
 
§ 13 Inkrafttreten 
 
1Diese Geschäftsordnung tritt am 
01.07.2024 in Kraft. 
2Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung 
vom 21.06.2023 außer Kraft.  
 
 
 
Die vorstehende Geschäftsordnung 
des Vorstandes der Rechtsanwalts-
kammer für den Oberlandesge-
richtsbezirk Celle wird hiermit aus-
gefertigt. 
 

 

Celle, den 23. Mai 2024 

 

 

 

Dr. Remmers 

Präsident 

 


